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Zum Tag der Menschenrechte: UN-Sozialpakt gilt auch für Schutzsu-
chende! 

Vor mittlerweile 77 Jahren, am 10.12.1948, verkündete die Generalversammlung 

der Vereinten Nationen die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und des 

Nationalsozialismus entstandene Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (A-

EMR). Zu gravierenden Verletzungen dieser Rechte kommt es indes auch in 

Deutschland. So werden die – im UN-Sozialpakt von 1966 konkretisierten – sozia-

len Menschenrechte von Schutzsuchenden immer weiter ausgehöhlt.  

Seit einer Gesetzesänderung im Oktober 2024 ist im Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) etwa vorgesehen, dass Flüchtlinge, deren Asylantrag wegen der Zustän-

digkeit eines anderen Dublin-Staats als unzulässig abgelehnt wurde, keine Sozial-

leistungen (mehr) erhalten. Diese vollständige Leistungsstreichung, die zu Verelen-

dung und Obdachlosigkeit der Betroffenen führt, ist bereits in über 70 Entschei-

dungen deutscher Sozialgerichte wegen europa- und teilweise verfassungsrechtli-

cher Bedenken für unzulässig erklärt worden. Außerdem hat der für die Kontrolle 

der Einhaltung des UN-Sozialpakts zuständige Sozialausschuss der Vereinten Nati-

onen nach einer Individualbeschwerde aus Thüringen den kompletten Leistungs-

ausschluss gegenüber der Bundesregierung gerügt. 

„Uns erreichen aktuell Berichte, dass nun auch Sozialbehörden in NRW die Leistun-

gen in Dublin-Fällen vollständig streichen“, so Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des 

Flüchtlingsrats NRW. „Die Landesregierung muss diese Praxis unverzüglich unter-

binden – etwa mit einem Erlass nach rheinland-pfälzischem Vorbild, nach dem Leis-

tungen bis zur tatsächlichen Ausreise zu gewähren sind!“ 

Einen weiteren erheblichen Einschnitt in die sozialen Menschenrechte stellt die Be-

zahlkarte für Schutzsuchende dar, die u. a. durch die pauschale Begrenzung des 

verfügbaren Barbetrags die Selbstbestimmung und die gesellschaftliche Teilhabe 

der Leistungsempfängerinnen einschränkt. Zwar haben bislang bereits 175 von 396 

Kommunen beschlossen, die Bezahlkarte im Rahmen der sog. Opt-Out-Regelung 

(vorerst) nicht einzuführen, in den Landeseinrichtungen sowie in vielen Kommu-

nen wird dieses diskriminierende Instrument jedoch entweder bereits jetzt oder in 

Kürze eingesetzt. 

„Durch soziale Entrechtung sollen Schutzsuchende rigoros ausgegrenzt und abge-

schreckt werden – das war bereits der Gedanke bei der Einführung des AsylbLG vor 

über 30 Jahren“, so Naujoks. „Das ist nicht nur schäbig, sondern widerspricht der 

unumstößlichen Geltung der universellen sozialen Rechte. Deren Gewährleistung 

muss auf allen staatlichen Ebenen sichergestellt werden!“ 

Für Rückfragen stehen wir unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. 

Fabian Bonberg, Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e.V.  
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https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Dublin_AsylbLG-Ausschluss.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Dublin_AsylbLG-Ausschluss.pdf
https://freiheitsrechte.org/ueber-die-gff/presse/pressemitteilungen-der-gesellschaft-fur-freiheitsrechte/etappensieg-vereinte-nationen-deutschland-muss-gefluechtetem-existenzminimum-sichern
https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/Dublin/MFFKI-RLP_Rundschreiben_vom_09.09.2025_zu_Leistungskuerzungen.pdf
https://www.frnrw.de/top/nein-zur-bezahlkarte-ratsbeschluesse-aus-nordrhein-westfaelischen-kommunen.html
https://www.frnrw.de/top/nein-zur-bezahlkarte-ratsbeschluesse-aus-nordrhein-westfaelischen-kommunen.html

